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BEKANNTMACHUNG DER STADT HOHENMÖLSEN

Öffentliche Auslegung des Vorentwurfes 
zur 4. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Hohenmölsen

Im Bereich Oberabtei im Ortsteil Webau wird der 
Flächennutzungsplan der Stadt Hohenmölsen geändert.
Der Vorentwurf zur 4. Änderung des Flächennut-
zungsplanes der Stadt Hohenmölsen wird gemäß § 3 
Abs. (1) BauGB öffentlich ausgelegt. 
Mit der öffentlichen Auslegung soll die Öffentlichkeit 
frühzeitig über die allgemeinen Ziele und Auswirkun-
gen der Planung unterrichtet werden.

Der Vorentwurf zur 4. Änderung des Flächennut-
zungsplanes der Stadt Hohenmölsen, bestehend aus 
der Planzeichnung und der Begründung, liegt in der 
Zeit vom

08.06.2011     bis    24.06.2011
im Stadtbauamt der Stadt Hohenmölsen, Platz des 
Bergmanns 2, 06679 Hohenmölsen zu folgenden 
Dienstzeiten sowie nach Vereinbarung zu jedermanns 
Einsicht öffentlich aus:
Montag 07.00 - 11.45 Uhr und 13.00 - 16.00 Uhr 
Dienstag 07.15 - 11.45 Uhr und 13.00 - 17.45 Uhr 
Mittwoch 07.00 - 11.45 Uhr und 13.00 - 16.00 Uhr 
Donnerstag 07.00 - 11.45 Uhr und 13.00 - 16.00 Uhr 
Freitag 07.00 - 11.45 Uhr

Während der Auslegungsfrist können von jedermann 
Stellungnahmen zum Vorentwurf der 4. Änderung 
des Flächennutzungsplanes der Stadt Hohenmölsen 
schriftlich oder zur Niederschrift abgegeben werden.
Es besteht die Möglichkeit der Erörterung.
Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen kön-
nen bei der Beschlussfassung über die 4. Änderung 
des Flächennutzungsplanes der Stadt Hohenmölsen 
unberücksichtigt bleiben, sofern die Stadt Hohenmöl-
sen deren Inhalt nicht kannte und nicht hätte kennen 
müssen und deren Inhalt für die Rechtmäßigkeit der 
4. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt 
Hohenmölsen nicht von Bedeutung ist.

Der Geltungsbereich der 4. Änderung des Flächennut-
zungsplanes der Stadt Hohenmölsen ist nachfolgend 
dargestellt.
Das Planungsziel der 4. Änderung des Flächennut-
zungsplanes der Stadt Hohenmölsen besteht in der 
Darstellung eines Sondergebietes mit der Zweckbe-
stimmung Photovoltaikanlage.

Zu der 4. Änderung des Flächennutzungsplanes der 
Stadt Hohenmölsen wird eine Umweltprüfung ge-
mäß § 2 Abs. (4) BauGB durchgeführt. Hierauf wird 
hingewiesen.

von Fintel 
Bürgermeister

Flächennutzungsplan Hohenmölsen 4. Änderung
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BEKANNTMACHUNG DER STADT HOHENMÖLSEN

Öffentliche Auslegung des Vorentwurfes
zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 08 „Photovoltaikanlage Oberabtei Webau“, Hohenmölsen

Im Bereich Oberabtei im Ortsteil Webau wird der vorhabenbezogene 
Bebauungsplan Nr. 08 „Photovoltaikanlage Oberabtei Webau“, Hohen-
mölsen aufgestellt.
Der Vorentwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 08 wird 
gemäß § 3 Abs. (1) BauGB öffentlich ausgelegt. 
Mit der öffentlichen Auslegung soll die Öffentlichkeit frühzeitig über die 
allgemeinen Ziele und Auswirkungen der Planung unterrichtet werden.
Der Vorentwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 08 „Pho-
tovoltaikanlage Oberabtei Webau“, Hohenmölsen, bestehend aus der 
Planzeichnung [Vorhaben- und Erschließungsplan, Teil A], den textli-
chen Festsetzungen [Teil B] und der Begründung, liegt in der Zeit vom

08.06.2011   bis   24.06.2011
im Stadtbauamt der Stadt Hohenmölsen, Platz des Bergmanns 2, 06679 
Hohenmölsen zu folgenden Dienstzeiten sowie nach Vereinbarung zu 
jedermanns Einsicht öffentlich aus:
Montag 07.00 - 11.45 Uhr und 13.00 - 16.00 Uhr 
Dienstag 07.15 - 11.45 Uhr und 13.00 - 17.45 Uhr 
Mittwoch 07.00 - 11.45 Uhr und 13.00 - 16.00 Uhr 
Donnerstag 07.00 - 11.45 Uhr und 13.00 - 16.00 Uhr 
Freitag 07.00 - 11.45 Uhr
Während der Auslegungsfrist können von jedermann Stellungnahmen 
zum Vorentwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 08 
schriftlich oder zur Niederschrift abgegeben werden.
Es besteht die Möglichkeit der Erörterung.

Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können bei der Be-
schlussfassung über den vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 08 
„Photovoltaikanlage Oberabtei Webau“ Hohenmölsen unberücksichtigt 
bleiben, sofern die Stadt Hohenmölsen deren Inhalt nicht kannte und 
nicht hätte kennen müssen und deren Inhalt für die Rechtmäßigkeit des 
Bebauungsplanes Nr. 08 nicht von Bedeutung ist.

Ein Antrag nach § 47 Verwaltungsgerichtsordnung ist unzulässig, soweit 
mit ihm Einwendungen geltend gemacht werden, die vom Antragsteller 
im Rahmen der Auslegung nicht oder verspätet geltend gemacht wurden, 
aber hätten geltend gemacht werden können.

Der Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 08 
ist nachfolgend dargestellt.

Das Planungsziel des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 08 
besteht in der Zulässigkeit einer Photovoltaik- Freiflächenanlage.
Zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 08 wird eine Umweltprü-
fung gemäß § 2 Abs. (4) BauGB durchgeführt. Hierauf wird hingewiesen.

von Fintel, 
Bürgermeister

- PLANZEICHNUNG


